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Ziel der Arbeit war es, die gültigen rechtlichen und normativen Zusam-
menhänge bezüglich Bahnsteighöhen, Lichtraumprofilen, Barrierefrei-
heit und lademaßüberschreitenden Transporten zu erarbeiten und die 
daraus entstehenden Konflikte aufzuzeigen. 

Auf dieser Basis wurden Lösungen erarbeitet, die den Anforderungen 
eines S-Bahn-Systems mit 96 cm hohen Bahnsteigen und gleichzeitig 
denen von lademaßüberschreitenden Transporten gerecht werden. Die 
gewonnenen Ergebnisse wurden anschließend auf die Schusterbahn 
Stuttgart-Untertürkheim - Kornwestheim Pbf angewendet. 

Erkenntnisse aus der Bearbeitung des Themas: 

 Im Rahmen einer Erneuerung von Bahnsteigen an Mischverkehrsstrecken müssen 
die Technischen Spezifikationen für die Interoperabilität angewendet werden 

 Die TSI PRM lässt mit den aktuellen Fahrzeugen der S-Bahn Stuttgart keine neuen 
Bahnsteige mit einer Höhe von 76 cm zu 

 In Verbindung mit 96 cm hohen Bahnsteigen lassen 
sich besonders raumintensive Transporte mit Lademaß-
überschreitung wie Großtransformatoren nicht mehr 
durchführen 

 

Möglichkeiten für die Konfliktlösung: 

 Gleisverschlingungen mit am außenliegenden Schie-
nenpaar liegenden 96 cm hohem Bahnsteig 

 Weichenstraße zu Umfahrung von 96 cm hohen Bahn-
steigen 
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Bestimmung der anzuwendenden technischen Spezifikationen 
gemäß der Eisenbahn-Inbetriebnahmegenehmigungsverordnung 

Die Maßnahme ist ein 
Neubau, eine 

Umrüstung oder 
Erneuerung

Besteht eine
Ausnahme
gemäß §4

Abs. 2 EIGV?

Handelt es sich um eine
Ausnahme gemäß §4

Abs. 3 EIGV?

Ergeht aufgrund §5
Abs. 1 EIGV eine

Ausnahmeregelung
von den TSI?

Die TSI sind nicht 
anzuwenden

Ergeht aufgrund §5 Abs. 1
EIGV eine

Ausnahmegnenehmigung
von den in §4 Abs. 4 EIGV

genannten TSI?

Die in §4 Abs. 4 EIGV 
genannten TSI sind 

anzuwenden, ebenso die 
notifizierten technischen 

Vorschriften zur 
Ergänzung dieser TSIs

Das Eisenbahn-
Bundesamt 

bestimmt die 
stattdessen zu 
verwendenden 

technischen 
Vorschriften

Die TSI sind 
vollumfänglich 

anzuwenden, ebenfalls 
die notifizierten 

technischen Vorschriften 
für die einschlägigen 

Sonderfälle und offenen 
Punkte, sowie die 

zusätzlichen technischen 
Vorschriften gemäß §6 

Abs. 3

Die notifizierten 
technischen Vorschriften 

für Bestandteile, die nicht 
unter die Anwendung der 
TSI fallen, sind zu beachten

Die technischen 
Vorschriften gemäß §6 

Abs. 1 Nr. 3 sind zu 
beachten

Die technischen 
Vorschriften 

gemäß §6 Abs. 1 
Nr. 3 sind für die 

betreffenden 
Teilsysteme 
zusätzlich zu 

beachten

Ende der Bestimmung
der Anzuwendenden

technischen
Vorschriften

Nein

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Ja

Nein

Neu vorzusehende Gleisver-
schlingung am Haltepunkt 
Ebitzweg (Kartengrundlage: 
Google Maps) 


